
 

   

  

 

   
 
 
 
 
 
 
Ausführungs- und Gebührenreglement Sied-
lungsentwässerung  
(Reglement VSE) 
 

   
 
 
 
 
Beschluss Werkkommission vom 26. Oktober 2016, 
gültig ab 1. Januar 2017 
 
 
 



 

Gestützt auf Art. 53d und 53e der Gemeindeordnung vom 10. Juni 2001, in der Fassung ge-
mäss der Revisionen vom 30. November 2008 und 22. September 2013, auf Art. 8 Abs. 2 der 
Anstaltsordnung der Gemeindewerke vom 30. November 2008, auf Art. 2 Abs. 2 und Art. 46 
Abs. 4 der kommunalen Verordnung über die Siedlungsentwässerung (VSE) vom 29. Novem-
ber 2010 erlässt die Werkkommission das folgende  

 

Ausführungs- und Gebührenreglement Siedlungsentwässerung (Reglement VSE): 

 

1. Normen, Richtlinien/Vorschriften über Betrieb und Unterhalt 

Zu beachten sind insbesondere:  

 Schweizer Norm (SN) 592000 „Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegen-
schaftsentwässerung“, Ausgabe 2002;  

 SIA-Norm 190 „Kanalisationen“, Ausgabe 2000;  

 „Richtlinie zur Versickerung, Retention und Ableitung von Niederschlagswasser in 
Siedlungsgebieten“ des VSA, Ausgabe 2002; 

 Richtlinie Dichtheitsprüfungen an Abwasseranlagen des VSA, Ausgabe 2002  
 
 

2. Gebühren 

Art. 1 Höhe der Benutzungsgebühr (exkl. Mwst) 

Die Benutzungsgebühr beträgt Fr. 2.50 pro m3 Frischwasser. 

 

Art. 2 Fehlerhafte Zählerangaben 

Bei fehlerhaften Zählerangaben des Wassermessers wird für die Festsetzung der 
Benutzungsgebühr der durchschnittliche Verbrauch der letzten drei Jahre berück-
sichtigt. 

 

Art. 3 Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 
 
 
Genehmigt durch die Werkkommission am 26. Oktober 2016. 
 
 
 Gemeindewerke Pfäffikon 
 Werkkommission 
 Stefan Gubler  Peter Winiger 
 Präsident   Sekretär 
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